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tions- und Konsumtionsmitteln 
oder die Durchführung von 
Dienstleistungen. Der sozialöko
nomische Inhalt des B. wird durch 
den Charakter der Produktions
verhältnisse bestimmt. Die B. in 
der DDR unterscheiden sich 
nach den Eigentumsformen 
volkseigene, genossenschaftliche, 
B. mit staatlicher Beteiligung, pri
vate B.), nach dem Wirtschafts
zweig (Industrie-, Bau-, Handels-, 
Verkehrs- und Landwirtschafts
betriebe), nach der Produktions
technik (Handwerks- und Indu
striebetrieb) und nach der Größe. 
In den sozialistischen B. wirken 
die Werktätigen an der Gestal
tung der betrieblichen Pläne und 
ihrer Durchführung, an der Ver
vollkommnung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen mit und neh
men durch ihre Organe an der 
Leitung des B. teil. In der DDR 
waren 1965 29 % aller Industrie- 
B. sozialistische B„ in denen 84 % 
der Arbeiter und Angestellten der 
Industrie 88 % der industriellen 
Bruttoproduktion erzeugten. 
volkseigener Betrieb

Betrieb mit staatlicher Beteiligung
->- staatliche Beteiligung

Betriebsakademie ->■ Weiterbil
dung

Betriebsgewerkschaftsorgani
sation: Grundorganisation des
FDGB, die die Gewerkschafts
mitglieder in Betrieben, Institu
tionen, staatlichen Verwaltungen, 
Hochschulen und anderen Ein
richtungen erfaßt. Entsprechend 
dem Gesetzbuch der Arbeit §§ 4 
bis 19 hat die B. umfassende 
Rechte im Betrieb: Sie nimmt un
mittelbar Einfluß auf die Produk
tion, die Aufstellung optimaler 
Pläne und ihre Erfüllung, die 
sozialen Einrichtungen und ent
wickelt ein reges kulturelles Le
ben. Sie stützt sich dabei auf die

Mitwirkung aller Werktätigen. 
Die B. setzt sich aus Gewerk
schaftsgruppen der einzelnen Pro
duktionsbereiche und Betriebs
abteilungen zusammen. In den 
Betrieben mit mehr als 500 Mit
gliedern werden auch Abteilungs
gewerkschaftsorganisationen ge
bildet, die durch eine gewählte 
Abteilungsgewerkschaftsleitung 

(AGL) geleitet werden. Das hödh- 
ste Organ der B. ist die Mitglie
derversammlung bzw. die Dele
giertenkonferenz, die alle wichti
gen Fragen beschließt. Sie wählt 
die Betriebsgewerkschaftsleitung 
(BGL) für die Dauer von 2 Jah
ren, bestätigt den Betriebskol
lektivvertrag (BKV), nimmt den 
Rechenschaftsbericht über die Er
füllung des BKV entgegen und 
fällt andere wichtige Entschei
dungen im Interesse der Werk
tätigen. Die BGL vertritt die Ge
samtinteressen der Belegschaft 
und ist ihren Wählern gegenüber 
rechenschaftspflichtig. Sie arbeitet 
eng mit der Betriebsparteiorgani
sation der SED, der FDJ und an
deren gesellschaftlichen Organi
sationen zusammen. Sie schließt 
mit der Werkleitung Verträge ab, 
wie den BKV, die Arbeitsschutz
vereinbarung, die Betriebsprä
mienordnung u. a. Die BGL för
dert das ökonomische Denken 
und Handeln der Werktätigen so
wie die Entwicklung des sozia
listischen Bewußtseins, indem 
sie den sozialistischen Wettbe
werb organisiert, die Neuerer
bewegung fördert, die Ständige 
Produktionsberatung leitet und 
andere Möglichkeiten der Mitbe
stimmung und Mitverantwortung 
der Gewerkschaften ■ im Betrieb 
wahrnimmt. Die BGL vertritt die 
Werktätigen auch in Arbeits
rechtsfragen; z. B. ist für Kündi
gungen und fristlose Entlassun
gen ihre Zustimmung notwendig. 
Die finanzielle Grundlage der B. 
ist die Betriebsgewerkschafts-
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